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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Erwin Spindelberger, Dr. Erwin Rasinger 

und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses 1373 der Beilagen über die Regierungsvorlage 1333 der 
Beilagen betreffend ein Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit) wird wie folgt 
geändert: 

a) § 30 Abs. 2 Z 6 lautet: 

,,6. drei VertreterinnenlVertreter der Österreichischen Ärztekammer, je zwei VertreterinnenlVertreter 
der Österreichischen Zahnärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer und jeweils eine 
Vertreterinlein Vertreter der bundesweiten Berufsvertretungen der nichtärztlichen 
Gesundheitsberufe, " 

Art. 2 (Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten) wird wie 
folgt geändert: 

a) Z 4 lautet: 

»(Grundsatzbestimmung) In § 3 Abs. 2 wird nach lit. d folgender Schlusssatz angefügt: 

"Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen 
Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung über 
den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber 
hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung auf Grund dieses Vertrags vergabe verfahrens. "« 

b) Z 5 lautet: 

»(Grundsatzbestimmung) § 3 Abs. 2b lautet: 

,,(2b) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß § 23 oder 
§ 24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBI. I Nr. XXl2016, 
geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu 
prüfen. Ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs. 2c sinngemäß 
anzuwenden. "« 

c) In Z 6 entfällt Abs. 3a, der bisherige Abs. 3b erhält die Bezeichnung " (3a)". 

d) Z 7 lautet: 

»(Grundsatzbestimmung) In § 3a Abs. 2 wird nach Z 4 folgender Schlusssatz angefügt: 

"Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen 
Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung über 
den Bedarf eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber 
hinaus auch eine Vertragszusage der Sozialversicherung auf Grund dieses Vertragsvergabeverfahrens."« 

e) Z 8 lautet: 

(Grundsatzbestimmung) In § 3a wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

»,,(3a) Wenn der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang in den Verordnungen gemäß § 23 oder 
§ 24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBI. I Nr. XXl2016, 
geregelt ist, ist hinsichtlich des Bedarfs die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu 
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prüfen. Ist das Vorhaben nicht In den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs. 3 sinngemäß 
anzuwenden. "« 

f) Z 9 entfällt. 

g) § 27a Abs. 7 in der Fassung der Z Ha lautet: 

»11 a. In § 27 a wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Die Kostenbeiträge gemäß Abs. 1, 3 und 5 sind für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht einzuheben. "« 

h) § 65b Abs. 4 in der Fassung der Z 23 lautet: 

»,,(4) Die Landesgesetzgebung hat die Ausführungsbestimmungen zu den Änderungen in § 2a 
Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4, § 3 Abs. 2, Abs. 2b, Abs. 3a, § 3a Abs. 2 und Abs. 3a, § lOa Abs. 1, § 18 Abs. 
2 und § 27a Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2016 innerhalb von sechs Monaten 
zu erlassen. Die Landesgesetzgebung hat die Ausführungsbestimmungen zu den Änderungen in § 27a 
rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft zu setzen."« 

Art. 3 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) § 447f Abs. 7 Z 4 in der Fassung der Z 6b lautet: 

,,4. für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben." 

Art. 6 (Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) wird wie folgt 
geändert: 

Z 2 lautet: 

»2. Nach § 247 wird folgender § 248 samt Überschrift angefügt: 

"Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxl2016 

§ 248. (1) § 147a Abs. 1 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2016 tritt mit 
1. Jänner 2017 in Kraft. 

(2) Von der Einmalzahlung nach § 700a ASVG, § 95d des Pensionsgesetzes 1965, § 11 Abs.4 des 
Bundestheaterpensionsgesetzes, § 60 Abs. 15 des Bundesbahnpensionsgesetzes oder gleichartigen 
landesgesetzlichen Bestimmungen sind keine Beiträge zu entrichten. "« 
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Begründung: 

Zu Art. 1 (§ 30 Abs. 2 Z 6 G-ZG): 

Durch die vorgenommene textliche Anpassung soll sichergestellt werden, dass in der 
Bundesgesundheitskommission neben jenen Gesundheitsberufen, für die eine gesetzliche Vertretung 
eXistiert (Österreichische Ärztekammer, Österreichische Zahnärztekammer, Österreichische 
Apothekerkammer und Österreichisches Hebammengremium), auch der Österreichische Gesundheits
und Krankenpflegeverband (ÖGKV), der Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
Österreichs (MTD-Austria), der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) und der 
Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) vertreten sind. 

Zu Art. 2 (§ 3 und § 3a KAKuG): 

Im Zuge der Beratungen hat sich herausgestellt, dass die Regelungen zum Verfahren zur Erteilung einer 
Errichtungs bewilligung zum Zweck der Rechtssicherheit dahin präzisiert werden müssen, dass das 
Vorliegen einer Vertragszusage der Sozialversicherung dann eine weitere Voraussetzung für die Erteilung 
einer Errichtungsbewilligung ist, wenn vor der Entscheidung über die Erteilung der Errich
tungsbewilligung ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung bereits fristgerecht im Laufen ist 
(rechtzeitig eingeleitet wird). 

Die bestehende Rechtslage wird durch die vorgeschlagenen Änderungen nicht neu gestaltet, sondern bloß 
dahin ergänzt, dass für den Fall eines geplanten erstattungsfähigen Leistungsvolumens (nach Qualität und 
Quantum) eine klare Verfahrensregelung getroffen wird. Dies geschieht dadurch, indem vorgesehen wird, 
dass die Errichtungsbewilligung dem von der Sozialversicherung ermittelten Vertragspartner erteilt wird. 
Selbstverständlich müssen wie bisher alle anderen Voraussetzungen vorliegen (siehe auch die Streichung 
des Wortes "nur " in § 3 Abs. 2b und § 3a Abs. 3a idF der Regierungsvorlage). Im Übrigen bleiben die 
Rechte Dritter samt deren ParteisteIlung nach geltender Rechtslage unberührt. 

Daraus ergibt sich auch, dass der positiven Bedarfsprüfungsentscheidung nicht in jedem Fall eine positive 
Entscheidung über die Errichtungsbewilligung folgen muss (die Art dieser Entscheidung, z. B. 
Feststellungsbescheid oder bloße Bestätigung über eine Bedarfskonformität, bleibt der 
Ausführungsgesetzgebung frei). Weiters ergibt sich daraus, dass die Bedarfsprüfungsentscheidung 
getrennt von der Entscheidung über die Errichtungsbewilligung zu erfolgen hat und der 
Sozialversicherung (die in gemeinsamen Angelegenheiten durch den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger vertreten werden kann, § 31 Abs. 3 Z 5 ASVG) zuzustellen wäre. Eine 
Verfahrensunterbrechung kann in diesem Zusammenhang wie bisher nach § 38 A VG erfolgen. 

Ob ein Vergabeverfahren eingeleitet oder im Laufen ist, ist je nach der gewählten Verfahrensart durch die 
bereits nach Vergaberecht vorzunehmenden Bekanntmachungen nachvollziehbar, die z. B. nach den 
§§ 46 ff. BVergG 2006 bzw. nach dem Anhang XVI BVergG 2006 oder den an deren Stelle tretenden 
Bestimmungen vorzunehmen sind, eine eigenständige Kundmachungsform wird nicht vorgesehen. Für 
die Kontaktnahme zwischen den Behörden nach dem Krankenanstaltenrecht und den 
Sozialversicherungsträgern einschließlich der dafür notwendigen Datenübermittlungen stehen die Regeln 
über die Amtshilfe (Art. 22 B-VG) zur Verfügung. 

Zu Art. 2 und 3 (§ 27a KAKuG sowie § 447f Abs. 7 Z 4 ASVG) 

Durch diese Änderungen hinsichtlich der Abschaffung der Kostenbeiträge gemäß § 27a KAKuG und 
§ 447f Abs. 7 ASVG bei Anstaltspflege sind davon nunmehr alle Personen umfasst, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und nicht nur Angehörige nach dem Sozialversicherungsrecht. 
Dadurch sind nunmehr etwa auch EmpfängerinnenlEmpfanger von Waisenrenten von der Leistung eines 
Kostenbeitrages befreit. 

Zu Art. 6 (§ 248 Abs. 2 B-KUVG): 

Die Einmalzahlung nach § 700a ASVG, § 95d des Pensionsgesetzes 1965, § 11 Abs. 4 des 
Bundestheaterpensionsgesetzes, § 60 Abs. 15 des Bundesbahnpensionsgesetzes oder gleichartigen 
landesgesetzlichen Bestimmungen soll ungeschmälert gebühren. 

AA-177 XXV. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




		2016-12-16T10:40:20+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




